
Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage mit den Anträgen, 

 

 

 

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung 

festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihren 

Geschäftsführern, verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen 

Verkehr für medizinisch nicht notwendige operative plastisch-

chirurgische Eingriffe, wie die Durchführung einer Lidstraffung  mit 

Vorher-Nachher-Bildern zu werben, wenn dies geschieht wie ersichtlich 

aus Anlage K2. 

 



Anlage K2 

 

 



  

 

 



 


